
Hospitation im Seiteneinstieg
Beitrag von „Plattenspieler“ vom 8. Dezember 2024 11:06

Zauberwald

Gerne.

Siehe ganz offiziell hier: https://lbv.landbw.de/-/mehrarbeit-fur-teilzeitbeschaftigte

Daraus:

Zitat

Anstelle der in der Mehrarbeitsvergütungsverordnung vorgesehenen Mindestgrenze
von mehr als 5 Stunden (im Schuldienst mehr als 3 Unterrichtsstunden) im
Kalendermonat gilt für Teilzeitbeschäftigte, dass diese Grenze entsprechend dem
Verhältnis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit herabzusetzen ist.

So könnten beispielsweise bei einem mit hälftiger Arbeitszeit beschäftigten
Polizeibeamten künftig bereits 3 Mehrarbeitsstunden in einem Kalendermonat
abgegolten werden.

weitere Beispiele für die Berechnung der individuellen Bagatellgrenze:

• Lehrerbereich Teilzeit 14/28: 3 Std. x 14/28 = 1,5 Std.

• übriger Bereich Teilzeit 75%: 5 Std. x 75% = 3,75 Std.

Wird die individuelle Grenze überschritten, so ist auch bereits die erste Stunde
Mehrarbeit zu vergüten.

Alles anzeigen 

Wichtig auch der letzte Satz!

1https://www.lehrerforen.de/thread/67744-hospitation-im-seiteneinstieg/?postID=876171#post876171
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